
Das Wichtigste auf einen Blick

Infoblatt:
Anerkennungspartnerschaft

• Arbeitsmarktzugang für Personen, die eine Anerkennung ihrer ausländischen 
Berufsqualifikationenanstreben

• Beschäftigung während der Anerkennungspartnerschaft möglich
• Vor Einreise muss noch kein (Teil-)Anerkennungsbescheid vorliegen
• Maximale Dauer 36 Monate
• Einreise mit Visum von Auslandsvertretung

Allgemeines
Die Anerkennungspartnerschaft ist ein zeitlich befristeter Arbeitsmarktzugang und eröffnet Arbeitgebern die Möglich-
keit,ausländischeArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerohneinDeutschlandanerkannteBerufsqualifikationoder
Hochschulabschlusszubeschäftigen,umeineAnerkennungderQualifikationeninDeutschlandzuerreichen.
Grundvoraussetzungist,dassdieArbeitnehmerinoderderArbeitnehmerübereineBerufsqualifikationodereinen
Hochschulabschlussverfügt,diebzw.derindemStaat,indemsiebzw.ererworbenwurden,staatlichanerkanntist.
Vor Einreise muss weder ein (Teil-)Anerkennungsbescheid der zuständigen deutschen Anerkennungsbehörde 
vorliegen,nochmussbereitseinWeiterbildungsplanfürdienotwendigenNachqualifizierungenvorliegen.Der
AntragaufAnerkennungkannstattdessennachEinreisebeiderzuständigenAnerkennungsstellegestelltwerden.
DerArbeitgebermussfüreinesolcheNachqualifizierunggeeignetsein.DiesmussgegenüberderBundesagentur
fürArbeitz.B.anhandeinerAusbildungsberechtigungimanzuerkennendenBeruf,derEintragungalsAusbildungs-
betrieb in der Lehrlingsrolle, eines Arbeitgebers der ein Meisterbetrieb ist oder durch bereits erfolgreiche Nach-
qualifizierungenimRahmeneinerAnerkennungnachgewiesenwerden.

Nicht-reglementierte Berufe
Für anzuerkennende Berufe die nicht reglementiert sind, ist für die Zeit während der Anerkennungspartnerschaft 
eineBeschäftigungaufFachkraftniveauvorgesehen.

Reglementierte Berufe
Für anzuerkennende reglementierte Berufe, zu deren Ausübung eine Berufsausübungserlaubnis erforderlich wäre, 
istfürdieZeitwährendderAnerkennungspartnerschafteineBeschäftigungunterFachkraftniveaumöglich.
Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in diesen Berufen beschäftigen wollen, müssen eine von 
dreizusätzlichenVoraussetzungenerfüllen.EntwedermussderArbeitgebernach§§3und5TVGtarifgebunden
seinunddieArbeitnehmerinoderdenArbeitnehmernachtariflichenBestimmungeneingruppierthaben,eine
Pflegeeinrichtungi.S.d.§72SGBXIodereinArbeitgeberkirchlichenRechtssein.

Zustimmung zum Aufenthaltstitel
DieZustimmungderBundesagenturfürArbeitistfüreineBeschäftigungimRahmenderAnerkennungspartner-
schafterforderlich.FürdieEinreisebenötigteineArbeitnehmerinodereinArbeitnehmereinenAufenthaltstitel
(Visum),derbeiderzuständigendeutschenAuslandsvertretungbeantragtwerdenkann.DieVorabzustimmung
kann entweder online auf www.arbeitsagentur.de oder bei dem zuständigen Arbeitsmarktzulassungsteam der 
BundesagenturfürArbeitbeantragtwerden.

http://www.arbeitsagentur.de


Voraussetzungen
• DieArbeitnehmerinoderderArbeitnehmerverfügtübereineBerufsqualifikationmitmindestenszweijähriger
Ausbildungsdauer,dievondemStaat,indemsieerworbenwurde,staatlichanerkanntist,oder

• dieArbeitnehmerinoderderArbeitnehmerverfügtübereinenHochschulabschluss,dervondemStaat,in
demererworbenwurde,staatlichanerkanntist.

• Erklärung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, spätestens nach der Einreise die Anerkennung  
ihrer/seinerimAuslanderworbenenBerufsqualifikationbeiderzuständigeninländischenAnerkennungsstelle
anzustoßen und 

• Erklärung des Arbeitgebers, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer die von der inländischen 
zuständigenAnerkennungsstellefestgestelltenQualifizierungsmaßnahmenimRahmendesArbeits
verhältnisseszuermöglichen.

• DerArbeitgebermussfüreineAusbildungoderNachqualifizierunggeeignetsein.
• EsbestehteinberufsfachlicherZusammenhangzwischenerworbenerQualifikation,angestrebter
BeschäftigungundangenommenenZielberuf.

• Das angestrebte Anerkennungsverfahren soll für einen Beruf in derselben Berufsgruppe erfolgen,  
in der die Beschäftigung ausgeübt wird

• DeutschsprachkenntnissemindestensaufdemNiveauA2.

Antragsverfahren bei der BA
Die Bundesagentur für Arbeit ist bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels zur Anerkennungspartnerschaft 
internimVerwaltungsverfahrenbeteiligt.DasAntragsverfahrenwirdbeiderzuständigendeutschenAuslandsver-
tretungoderAusländerbehördeangestoßen.FüreineVerfahrensbeschleunigungimVisaverfahrenkannoptional
eineVorabzustimmungbeiderBundesagenturfürArbeitbeantragtwerden.

Erforderliche Unterlagen
WirdderAntragonlineeingereicht,istnebendendortabgefragtenInformationengrundsätzlichnurder
Tarifvertraghochzuladen.

Wird der Antrag auf anderen Wegen eingereicht, sind folgende Unterlagen erforderlich:

• Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis während der Anerkennungspartnerschaft
• Zusatzblatt A
• Erklärung des Arbeitgebers privatrechtlicher Natur
• Erklärung des Arbeitnehmers privatrechtlicher Natur
• BestätigungderZAB(ZentralstellefürausländischesBildungswesen),dassdieausländischeQualifikation,
imStaatindemsieerworbenwurde,staatlichanerkanntist
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